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	Thema: Eigentumsvorbehalt


Das Eigentum an einer verkauften Sache verbleibt bis zur endgültigen Zahlung des Kaufpreises beim ............................

	Gewöhnlicher Eigentumsvorbehalt                 BGB § 455

	


	Verlängerter Eigentumsvorbehalt

	


	Erweiterter Eigentumsvorbehalt

	


	Zahlungsverzug beim Eigentumsvorbehalt

	


Diese Formen des verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalts wurden vor allem deswegen entwickelt, weil der Eigentumsvorbehalt erlischt:

	· 
	BGB § 932



	· 
	BGB §93



	· 
	BGB §946



	· 
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